
Gleichwertige Feststellung
von Schülerleistungen
in der Kursstufe

1. Vorgaben und Vorgehensweise

! In der K'rsst'fe mussen drei Gleichwertige Feststell'ngen v6n
Schulerleist'ngen (GFS) erbracht werden. Diese s6llen a'f die
Halbjahre 1 bis 3 verteilt werden. (§7 Abs.3 AGVO)

! Innerhalb der ersten Sch'lw6chen inf6rmieren die Fachlehrer:innen
uber mogliche GFS. Eigene Themenv6rschläge sind moglich 'nd
erwunscht. Das Thema m'ss einen erkennbaren Bez'g z'm
Bild'ngsplan haben. Es besteht kein Anspr'ch a'f eine GFS in einem
bestimmten Fach.

! Neben Präsentati6nen sind z.B. Pr6jekte, nat'rwissenschaftliche
Experimente, schriftliche Ha'sarbeiten 6der mundliche Pruf'ngen
moglich. (s. AGVO)

! Die GFS-Themen 'nd das Halbjahr werden verbindlich mit der
Fachlehrer:in vereinbart 'nd a'f dem GFS-F6rm'lar eingetragen. Das
v6llständig a'sgefullte GFS-F6rm'lar m'ss bis Ende der 6. Sch'lw6che
h6chgeladen werden (Sd'i J1-Abgabe6rdner).

! Die gena'e Fragestell'ng bzw. A'sgestalt'ng kann a'ch z' einem
späteren Zeitp'nkt vereinbart werden.

! Der Fachlehrer:in setzt einen Termin fur die GFS fest 'nd macht die
Anf6rder'ngen 'nd Bewert'ngskriterien transparent.
Der Schuler:in kummert sich aktiv 'nd fruhzeitig 'm die V6rbereit'ng
'nd die D'rchfuhr'ng der GFS 'nd lässt im F6rm'lar die Erledig'ng
abzeichnen.
Eine Verschieb'ng einer GFS in ein anderes Halbjahr ist n'r in
begrundeten A'snahmefällen in Absprache mit Fachlehrer:in 'nd
Oberst'fenberat'ng moglich.

! Es besteht das Recht z' einer vierten GFS in einem weiteren Fach; die
Festleg'ng v6n Fach 'nd Thema erf6lgt spätestens am 1. Tag des 4.
Sch'lhalbjahres.

! Das GFS-F6rm'lar wird mit allen Bestätig'ngen der
Fachlehrer:innen 'nd der event'ell vereinbarten 4.
GFS Anfang Febr'ar a'f SDUI J2 h6chgeladen.



! Jede GFS wird wie eine Kla's'r gewertet. Das
N6tenverhältnis „schriftlich-mundlich“ bleibt dav6n
'nberuhrt.

! Bei gemeinsamen Pr6jekten m'ss die Einzelleist'ng erkennbar sein.
Dasselbe Thema darf v6n Ihnen nicht zweimal (z.B. in verschiedenen
Fächern) behandelt werden. Die Abgabe der Arbeiten m'ss
termingerecht erf6lgen. Wenn der Abgabetermin nicht eingehalten wird,
wird die entsprechende Arbeit mit 0 NP bewertet.

! Die GFS-Vereinbarungen sind verbindlich und können nachträglich

nicht geändert werden.

! Die Ben6t'ng wird anhand der Bewert'ngskriterien erlä'tert.

! Die Stadtbucherei bietet Berat'ng 'nd Materialien z'r GFS an.
https://www2.stadtbibli6thek-re'tlingen.de/service/angeb6te-f'er-sch'len/angeb6te-f'er-
sch'elerinnen-'nd-sch'eler

! Die Fachlehrer:in 'nterstutzt bei inhaltlichen Fragen. Z'dem bietet das
„Lernbüro GFS“ Unterstutz'ng bei allen Fragen r'nd 'm Recherche,
A'fba', Gestalt'ng einer c6mp'tergestutzten Präsentati6n (z.B.
P6werp6int), Tipps fur den V6rtrag etc. K6mm am Besten mit Deinen
Materialien v6rbei.

2. Mögliche Formen von GFS

! Referat

! Ha'sarbeit,
Facharbeit

! Präsentati6n

! Jahresarbeit

! Essay

! Ortsfuhr'ng

! M'se'msfuhr'ng

! Experiment

! Inszenier'ng

! Pr6jekt

! D6k'mentarfilm

! Werkvergleich

! Internetpr6jekt

! K6nzerteinfuhr'ng

! mundliche Pruf'ng

! Sch'lbr6schure

! Unterrichtsseq'enz

! 'nd vieles mehr

3. Anforderungen

3.1. Für Referate und andere Präsentationen gilt:

! Da'er (einschließlich Disk'ssi6n) in der Regel zwanzig bis dreißig

Min'ten. Gr'ndlage der Bewert'ng bilden die inhaltliche Q'alität, das
meth6dische V6rgehen 'nd die rhet6rischen Fähigkeiten (vgl.
Bewert'ngskriterien).

! In einem Hand6't / Thesenpapier werden die wichtigsten Inhalte k'rz
z'sammengefasst 'nd die Q'ellen samt Eigenständigkeitserklär'ng
a'fgefuhrt. Umfang 1 bis 2 Seiten.



3.2.Für schriftliche Hausarbeiten/ Ausarbeitung gilt

! Umfang s6llte in der Regel 5-10 Seiten (DIN A4)

eigenen Textes betragen.

! Zeilenabstand 1,5; Bl6cksatz mit Silbentrenn'ng

! Schriftgroße 12 (Times New R6man 6der vergleichbare Schrift);

Herv6rheb'ng v6n Überschriften (max. 14, fett)

! Seitenränder: links 'nd rechts - 2,5 cm; 6ben 'nd 'nten 2cm

! Glieder'ng: Deckblatt, Selbstständigkeitserklär'ng, Inhaltsverzeichnis

incl. Seitenzahlen, gegliederter Textteil,
Literat'rverzeichnis/ Q'ellenverzeichnis, evtl. Anhang
(Statistiken, ergänzende Bilder)

! Abgabe in einem Ordner (geheftet, 6hne Pr6spekthullen) 'nd als pdf-
Datei.

! In einem k'rzen mundlichen Gespräch wird sichergestellt, dass die

Inhalte d'rchdr'ngen 'nd selbstständig erarbeitet sind.

3.3. Andere Formen des Leistungsnachweises (Projekte,
Experimente etc.):

! Die Anf6rder'ngen werden im V6rfeld klar abgespr6chen.

! In einem Hand6't / Thesenpapier werden die wichtigsten Inhalte k'rz
z'sammengefasst 'nd die Q'ellen samt Eigenständigkeitserklär'ng
a'fgefuhrt. Umfang 1 bis 2 Seiten.

3.4. Alle Leistungen bedürfen einer schriftlichen Versicherung, dass
die Arbeit das Ergebnis Ihrer selbstständigen Leistung ist.

„Hiermit erkläre ich, dass ich die Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur
die im Literatur-/ Quellenverzeichnis aufgeführten Quellen und Hilfsmittel
verwendet habe. Wörtliche Zitate und sinngemäße Wiedergaben habe ich als
solche kenntlich gemacht. Wenn ich Tools der Künstlichen Intelligenz
verwendet habe, habe ich diese mit meinen Anfragen/ Prompts und
Ergebnissen angegeben. “

! Bes6ndere Bede't'ng erhalten hierbei die Angaben z' den
Q'ellen der Arbeit. Das gilt v6r allem bei Recherchen im Internet
'nd die N'tz'ng v6n KI.

! Bei Betr'g 6der gr6bem Verst6ß gegen die Regeln geistigen
Eigent'ms werden (a'ch nachträglich) 0 NP erteilt (vgl. die
Regeln zum Zitieren).


